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§ 8 GrekoG Behordenzustandigkeit

GrekoG - Grenzkontrollgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

1. (1)Behorde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, sofern nicht anderes bestimmt ist, die Landespolizeidirektion. Der
Bundesminister fur Inneres ist ermachtigt, die Einhaltung der Bestimmungen des 4. Abschnittes zusatzlich zu
Uberwachen.

2. (2)(Anm.: aufgehoben durch BGBI. | Nr. 68/2013)

3. (3)Den Landespolizeidirektionen obliegt dartber hinaus die unverztgliche Information des zustandigen
Militarkommandos im Falle militarischer Grenzverletzungen, die Koordinierung der Grenzkontrollbehérden im
Lande sowie die Anordnung von MaRnahmen verstérkter Uberwachung der Bundesgrenze, wie etwa von
Schwerpunktaktionen. Soweit sich staatsvertraglich nichts anderes ergibt, obliegt den Landespolizeidirektionen
auBerdem die Herstellung der Kontakte mit den Behdrden von Nachbarstaaten in Grenzkontrollangelegenheiten
und die Untersuchung von Grenzzwischenfallen im Zusammenwirken mit den Behdrden des Nachbarstaates
sowie die Veranlassung der notwendigen Mal3nahmen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/68
file:///

	§ 8 GrekoG Behördenzuständigkeit
	GrekoG - Grenzkontrollgesetz


